
 

Dringlicher Entschließungsantrag  

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

betreffend das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und 

Demonstrationsfreiheit sind fester Bestandteil einer lebendigen 

Demokratie - Gewalt ist nicht hinnehmbar 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag bedauert, dass es bei den Kooperationsgesprächen 

zwischen den Veranstaltern der Blockupy-Demonstration und der 
Ordnungsbehörde der Stadt Frankfurt am Main nicht zu einer einver-
nehmlichen Lösung gekommen ist, die zu einer Genehmigung der ge-
planten Demonstration bei gleichzeitiger Sicherstellung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung geführt hätte. Der Landtag appelliert an 
die Veranstalter der Blockupy-Demonstration und die Ordnungsbe-
hörde der Stadt Frankfurt am Main lösungsorientierte Kooperations-
gespräche wieder aufzunehmen, um eine friedliche Demonstration un-
ter Wahrung der Rechte aller - Demonstranten wie Anwohner und in 
der Frankfurter Innenstadt tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer - durchzuführen. 

 
2. Der Hessische Landtag stellt fest, dass das Recht auf freie Meinungs-

äußerung und Demonstrationsfreiheit elementare Grundrechte sind, 
die unantastbarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie sind. 
Friedliche und gewaltfreie Demonstrationen sind ein wesentlicher 
Teil unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung und demokratischen 
Kultur, die öffentlichen Meinungsäußerungen tragen zur Willensbil-
dung in demokratischen Prozessen bei. Zum Wesen des freiheitlichen 
Rechtsstaates gehören die Garantie aber auch die verantwortungsvolle 
Ausübung von Meinungs- und Versammlungsfreiheit.  

 
3. Der Hessische Landtag verurteilt ausdrücklich jegliche Gewalttaten 

unter dem Deckmantel der Demonstrationsfreiheit. Gewalt gegen 
Menschen und Sachen, wie sie am 31. März 2012 anlässlich der 
"antikapitalistischen Demonstration" in Frankfurt am Main geschehen 
ist, sind nicht hinnehmbar und missbrauchen das grundgesetzlich ge-
schützte Recht auf Demonstrationsfreiheit.  

 
Wiesbaden, 8. Mai 2012 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Tarek Al-Wazir 
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 08. 05. 2012 

Zur Behandlung im Plenum 
vorgesehen 

 

18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 


